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Checkliste: Konsultationsverfahren nach § 17 Abs. 2 KSchG
	Hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat schriftlich mitgeteilt …
	Ja
	Nein

	… die Gründe für die geplanten Entlassungen?
	□
	□

	… die Zahl der zu entlassenden Arbeitnehmer?
	□
	□

	… die betroffenen Berufsgruppen?
	□
	□

	… die Gesamtzahl der regelmäßig im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer?
	□
	□

	… die Berufsgruppen der regelmäßig im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer?
	□
	□

	… den geplanten Zeitraum der Entlassungen?
	□
	□

	… die vorgesehenen Auswahlkriterien?
	□
	□

	… die Kriterien für etwaige Abfindungsberechnungen?
	□
	□

	Haben Arbeitgeber und Betriebsrat …

	… Maßnahmen zur Vermeidung von Entlassungen beraten (z. B. Kurzarbeit, Versetzungen, interne Vermittlung)?
	□
	□

	… Möglichkeiten zur Einschränkung des Umfangs der Entlassungen erörtert?
	□
	□

	… Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen für Betroffene besprochen (z. B. Transfergesellschaft, Sozialplanmaßnahmen)?
	□
	□

	Fazit: Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten, spricht dies für ein ordnungsgemäß durchgeführtes Konsultationsverfahren. Nur dann kann der Arbeitgeber eine wirksame Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit erstatten. Fehlende Informationen oder nicht geführte Beratungen können die Unwirksamkeit ausgesprochener Kündigungen zur Folge haben
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